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1 Vorbemerkungen
Die Bund-/Länder-Dienstbesprechung Brücken- und Ingenieurbau hat auf der Sitzung am
17./18.11.2014 beschlossen, eine Konzeption für einen parallel zur üblichen Zustandsbeschrei-
bung angewandten, eigenständigen Kennwert zur strukturellen Bewertung der Brücken zu er-
stellen. Wegen der Themenbezogenheit zur Nachrechnung wurde die Aufgabe in Abstimmung
mit dem KoA Erhaltung der AG Schwerverkehr übertragen. Die AG Schwerverkehr hat eine
Unterarbeitsgruppe mit Mitgliedern des BMVI, der BASt sowie der Länder Bayern, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingerichtet, die in
fünf Sitzungen die vorliegende Grundkonzeption erarbeitet hat. Diese Konzeption wurde am
09./10.05.2017 auf der Bund-Länder-Dienstbesprechung Brücken- und Ingenieurbau den Län-
dervertretern vorgestellt. Im Ergebnis der Diskussion wurde der Titel des Kennwertes als
„Traglastindex“ (abgekürzt: TLI) festgelegt. Darüber hinaus wurde festgehalten, in der Be-
schreibung und in der Konzeption zu verdeutlichen, dass der Index sich im Wesentlichen auf
vermutete Defizite aus der seinerzeitigen Normenlage sowie der seinerzeitigen Planungsphilo-
sophie bezieht, welche durch eine genauere statische Betrachtung der Bauwerke, z. B. durch
eine Nachrechnung entweder zu bestätigen oder zu entkräften sind. Von daher liegt dem Trag-
lastindex eine gewisse Unschärfe inne.

Während die Zustandsnote das Ergebnis einer äußeren, handnahen Sichtprüfung des Bauwerks
darstellt, ist diese jedoch nicht geeignet, Tragfähigkeitsdefizite einer Brücke, die aus dem
enorm gestiegenen Schwerverkehr sowie Schwächen in den ursprünglichen Bemessungsvor-
schriften resultieren, darzustellen. Zur Bewertung der strukturellen Eigenschaften eines Bau-
werks ist vor allem ein Vergleich der erforderlichen Brückentragfähigkeit (Ziellastniveau) mit
der vermuteten bzw. nachgewiesenen Brückenklasse eines Bauwerks vorzunehmen. Während
es sich beim Traglastindex um eine empirische Annahme handelt, ergibt sich aus der Nach-
rechnung die tatsächliche Tragfähigkeit des Bauwerkes. Das Ziellastniveau wird hierbei anhand
der Verkehrsstärke, der Verkehrszusammensetzung sowie dem Straßenquerschnitt festgelegt
und ist grundsätzlich in der Nachrechnungsrichtlinie [1] geregelt.

Mit dem Traglastindex wird es zukünftig möglich sein, die Notwendigkeit, in gewissen Gren-
zen aber auch die Dringlichkeit der Brückenmodernisierung aufzuzeigen und damit die Arbeit
der Straßenbauverwaltungen zu unterstützen. Darüber hinaus bietet der Index die Chance,
durch geeignete Darstellungen die Thematik der Brückenmodernisierung verständlicher zu ma-
chen. Jedoch gilt es zu beachten, dass der Traglastindex nicht als alleinige Grundlage für die
Priorisierung von Erhaltungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an Brücken dienen darf. Eine Pri-
orisierung erfordert die Berücksichtigung sowohl des Bauwerkszustandes als auch der vorhan-
denen Brückentragfähigkeit sowie weiterer Parameter, wie z. B. Verkehrsbedeutung der Stre-
cke (u. a. Korridorbetrachtung in der Brückenmodernisierung), geplante Um-, Ausbau oder
Erhaltungsmaßnahmen der Strecke und Einbindung in das Baustellenmanagement.

Der Traglastindex wird für alle Brücken automatisiert berechnet, sobald für die Brücke das
Ziellastniveau in der Datenbank SIB-Bauwerke erfasst ist. Für Brücken im Zuge von Bunde-
sautobahnen gilt für das Ziellastniveau die programminterne Voreinstellung der Tragfähigkeit
von „LM1“ (nach DIN-Fachbericht 101). Für Brücken im Zuge von Bundesstraßen wird die
Brückenklasse „BK 60/30“ (nach DIN 1072) vorgegeben. Sofern genauere, ortsbezogene reprä-
sentative Werte für das Verkehrsaufkommen vorliegen, dürfen für Brücken der Bundesstraßen



Grundkonzeption Traglastindex

Seite 4

für die Ermittlung des Ziellastniveaus die örtlichen Verkehrszahlen unter Berücksichtigung
einer Verkehrsprognose für die vorgesehene Nutzungsdauer des Bauwerks verwendet werden.
Bei dieser Anpassung des Ziellastniveaus sind jedoch Grenzen gesetzt. Während für Brücken
im Zuge von Bundesautobahnen aus strategischen Gründen keine Anpassungen erlaubt sind,
wird bei Brücken im Zuge von Bundesstraßen empfohlen, die Tragfähigkeit der Brückenklasse
„BK 60“ (nach der Normenreihe DIN 1072) nicht zu unterschreiten.

Für Brücken im Zuge von anderen Straßenkategorien sowie von nicht klassifizierten Straßen
muss das Ziellastniveau stets manuell erfasst werden.

Der Traglastindex wird als ein eigenständiger statischer Zustandskennwert neben den Zu-
standsnoten im Erhaltungsmanagement der Ingenieurbauwerke verankert.

2 Ermittlung des Kennwertes „Traglastindex“
2.1 Allgemeines

Der Traglastindex bewertet in einem Soll-Ist-Vergleich in gestufter Form die strukturellen Ei-
genschaften einer Brücke, die maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Bauwerks
haben. Neben der Diskrepanz zwischen erforderlicher Brückentragfähigkeit (Ziellastniveau)
und tatsächlich vorhandener Tragfähigkeit tragen auch bauart- oder materialbedingte Parameter
zur Formulierung des Index bei. Der Kennwert ermöglicht eine Bewertung in fünf Stufen, die
mit römischen Zahlen I bis V bezeichnet werden.

2.2 Einstufungskriterien

Das hauptsächliche Einstufungskriterium für den Traglastindex ergibt sich aus dem Vergleich
zwischen Soll- und Ist-Tragfähigkeit einer Brücke. Die Soll-Tragfähigkeit entspricht dem Ziel-
lastniveau einer Bestandsbrücke in Abhängigkeit von der anliegenden Verkehrsstärke, der Ver-
kehrszusammensetzung sowie dem Straßenquerschnitt und ist in der vom BMVI eingeführten
„Richtlinie für die Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand (Nachrechnungsrichtlinie)“
[1] geregelt.

Anhand des erforderlichen Ziellastniveaus erfolgt gemäß den Bewertungstabellen in Anlage 1
eine Zuordnung in eine der Indexstufen I bis V. Berücksichtigt werden dabei neben der aktuel-
len Brückentragfähigkeit des Bauwerks (Brückenklasse) auch der Einfluss der Einzelstützweite
eines Brückentragwerkes sowie ab bestimmten Einzelstützweiten auch eine Differenzierung
hinsichtlich der vorhandenen durchschnittlichen täglichen Schwerverkehrsstärke DTV-SV.

Darüber hinaus können folgende Sonderregelungen die Stufung beeinflussen:

(1) Stahl- und Stahlverbundbrücken (außer Walzträger im Beton „WIB“) mit Baujahr
bis einschließlich 1978 und maximaler Einzelstützweite ab 20 m erhalten unabhängig
von der bisherigen Tragfähigkeitseinstufung grundsätzlich den Traglastindex V, sofern kei-
ne Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie [1], insbesondere zur Überprüfung der
Beulsicherheit der Tragelemente, durchgeführt wurde.

(2) Spannbetonbrücken mit Baujahr bis einschließlich 1966 und maximaler Einzelstütz-
weite ab 20 m erhalten unabhängig von der bisherigen Tragfähigkeitseinstufung grundsätz-
lich den Traglastindex V, sofern keine Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie [1],
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insbesondere zur Überprüfung der vorhandenen Bewehrung für Querkraft im Vergleich zur
erforderlichen Mindestbewehrung für Querkraft nach DIN-Fachbericht 102 oder
DIN EN 1992-2, durchgeführt wurde.

(3) Spannbetonbrücken mit Koppelfugen und Baujahr bis einschließlich 1980 und maxi-
maler Einzelstützweite ab 20 m erhalten unabhängig von der bisherigen Tragfähig-
keitseinstufung grundsätzlich den Traglastindex V, sofern entweder

a) keine Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie [1], insbesondere Überprüfung
vorhandener Koppelfugen hinsichtlich Ermüdungssicherheit, durchgeführt wurde,

b) keine Nachrechnung der Koppelfugen gemäß „Handlungsanweisung zur Beurteilung
der Dauerhaftigkeit vorgespannter Bewehrung von älteren Spannbetonüberbauten“ [2]
durchgeführt wurde oder

c) eine rechnerisch erforderliche Verstärkung von Koppelfugenquerschnitten baulich nicht
oder noch nicht ausgeführt wurde.

(4) Spannbetonbrücken mit der Gefahr von Spannungsrisskorrosion (SpRK) erhalten un-
abhängig von der bisherigen Tragfähigkeitseinstufung grundsätzlich den Traglastindex V
sofern entweder:

a) keine Nachrechnung gemäß Nachrechnungsrichtlinie [1], insbesondere zum Nachweis
eines ausreichenden rechnerischen Ankündigungsverhaltens, durchgeführt wurde,

b) keine Nachrechnung gemäß „Handlungsanweisung zur Überprüfung und Beurteilung
von älteren Brückenbauwerken, die mit vergütetem, spannungsrisskorrosionsgefährde-
tem Spannstahl erstellt wurden (Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion)“ [3]
zum Nachweis eines ausreichenden rechnerischen Ankündigungsverhaltens durchge-
führt wurde oder

c) kein ausreichendes Ankündigungsverhalten unter a) und/oder b) nachgewiesen werden
konnte und noch keine Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.

Bei Vorliegen eines ausreichenden rechnerischen Ankündigungsverhaltens wird für diese
Bauwerke der Traglastindex errechnet, der sich aus der Tragfähigkeitseinstufung gemäß
Nachrechnung ergibt (vgl. auch Nachrechnungsrichtlinie, 12.8 (2)), jedoch nicht besser als
Indexstufe III. In der Bauwerksdatenbank liegen keine direkten Informationen zu gegenüber
SpRK sensitiven Spannstählen vor, so dass zur Ermittlung der (möglicherweise) betroffenen
Bauwerke auf die Informationen der „Handlungsanweisung zur Überprüfung und Beurtei-
lung von älteren Brückenbauwerken, die mit vergütetem, spannungsrisskorrosionsgefährde-
tem Spannstahl erstellt wurden (Handlungsanweisung Spannungsrisskorrosion)“ [3] sowie
des BAW-Briefes Nr. 3/2006 [4] zurückgegriffen wird. Danach ist im Wesentlichen vergü-
teter Spannstahl St 145/160 mit der Streckgrenze 1420 N/mm² und Bruchgrenze 1570
N/mm² betroffen, der bis 1978 produziert wurde. In der Anlage zu [4] werden folgende
Spannverfahren aufgeführt, die SpRK-sensitiven Spannstahl verwendet haben:

a) Polensky & Zöllner e) Holzmann KA und Interspan
b) Holzmann (SH) f) Züblin
c) Holzmann (HG-Spannbewehrung) g) Monierbau
d) Holzmann KA
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Sonderfälle stellen den in der ehemaligen DDR verwendeten Spannstahl St 140/160, oval,
ölschlussvergütet nach TGL 12530/06, Ausgabe November 1972 (Verwendung bis 1982)
und der HTMB Spannstahl St 140/160 nach StBA-Vorschrift 9 (1982) (Verwendung bis ca.
1992) mit den Streckgrenzen 1400 N/mm² und Bruchgrenzen 1600 N/mm² dar. Die Spann-
stähle kamen fast ausschließlich in der ehemaligen DDR in den verschiedenen Brückenfer-
tigteilen für Balkenreihenbrücken zum Einsatz. Aufgrund der Herstellung der Fertigteile im
Werk und der bereits durchgeführten Untersuchungen an diesen Bauwerken [5] wird aus-
schließlich für die Ermittlung des Traglastindex grundsätzlich von einem ausreichenden
Ankündigungsverhalten bzw. Nichtbetroffenheit dieser Tragsysteme ausgegangen. Im Be-
reich der ostdeutschen Bundesländer (BE-Ost, BB, MV, SN, ST, TH) sind daher nur mono-
lithisch gefertigte „echte“ Spannbetonbrücken bis 1992 zu betrachten, bei denen Spannver-
fahren nach TGL-Standards zum Einsatz kamen.

2.3 Bewertung

Eine Beschreibung für die einzelnen Indexstufen ist in der nachfolgenden Übersicht (Tabelle 1)
dargestellt (siehe hierzu auch Anlage 1 - Bewertungstabellen).

Tabelle 1: Handlungsoptionen nach Traglastindex

Index Beschreibung

I Die aktuelle, klassifizierte Brückentragfähigkeit entspricht dem geforderten Ziellastniveau oder
liegt darüber. Es ergeben sich keine Einschränkungen für die verkehrliche Nutzung.

II

Die aktuelle, klassifizierte Brückentragfähigkeit liegt in Abhängigkeit vom DTV-SV und der größ-
ten Stützweite bis zu einer Brückeneinstufungsklasse unterhalb des Ziellastniveaus.
Für die verkehrliche Nutzung sind langfristig, sofern keine Nachrechnung vorliegt, ggf. weiterfüh-
rende Untersuchungen durchzuführen.

III

Die aktuelle, klassifizierte Brückentragfähigkeit liegt in Abhängigkeit vom DTV-SV und der größ-
ten Stützweite bis zu zwei Brückeneinstufungsklassen unterhalb des Ziellastniveaus.
Für die verkehrliche Nutzung sind langfristig (bis zum Jahr 2035), sofern keine Nachrechnung
vorliegt, ggf. weiterführende Untersuchungen durchzuführen.

IV

Die aktuelle, klassifizierte Brückentragfähigkeit liegt in Abhängigkeit vom DTV-SV und der größ-
ten Stützweite bis zu drei Brückeneinstufungsklassen unterhalb des Ziellastniveaus.
Für die verkehrliche Nutzung sind mittel- bis langfristig (bis zum Jahr 2030), sofern keine Nach-
rechnung vorliegt, ggf. weiterführende Untersuchungen durchzuführen.

V

Die aktuelle, klassifizierte Brückentragfähigkeit liegt in Abhängigkeit vom DTV-SV und der größ-
ten Stützweite in der Regel mehr als drei Brückenklassen unterhalb des Ziellastniveaus. Für die
verkehrliche Nutzung sind, sofern keine Nachrechnung vorliegt, ggf. weiterführende Untersuchun-
gen durchzuführen. Darüber hinaus sind folgende bauart- und materialbedingte Konstruktionsde-
tails für Brücken mit Einzelstützweiten ab 20 m zu berücksichtigen, bei denen entweder die Bewer-
tung nachfolgender Kriterien noch offen ist oder zu einem negativen Resultat führte und noch keine
Gegenmaßnahmen ergriffen wurde:
1) Stahl- und Stahlverbundbrücken

· Beulsicherheit der Tragelemente bei Bauwerken mit Baujahr bis einschließlich 1978
2) Spannbetonbrücken

· Vorhandene Querkraftbewehrung im Vergleich zur Mindestbewehrung für Querkraft nach
DIN-Fachbericht 102 bzw. DIN EN 1992-2 bei Bauwerken mit Baujahr bis einschl. 1966

· Ermüdungssicherheit der Koppelfugen bei Bauwerken mit Koppelfugen und Baujahr bis
einschließlich 1980

· Nachweis eines ausreichenden rechnerischen Ankündigungsverhaltens bei Spanngliedaus-
fall infolge Spannungsrisskorrosion (SpRK) bei Bauwerken, die mit gegenüber SpRK sensi-
tiven Spannstählen gebaut wurden.
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Im Ergebnis der Zuordnung zu einer Indexstufe kann die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen
abgeschätzt werden.

3 Datentechnische Umsetzung
3.1 Allgemeines

Der Traglastindex wird auf Basis der vorhandenen Daten der Bauwerksdatenbank SIB-
Bauwerke für alle Brücken automatisiert berechnet, sobald für die jeweiligen Brücken das Ziel-
lastniveau in der Datenbank SIB-Bauwerke erfasst ist.

Das Ziellastniveau ist in der Nachrechnungsrichtlinie (NRR) [1] geregelt. Für Bundesfernstra-
ßen definiert die Nachrechnungsrichtlinie, 10.1.2 (14) als anzusetzende Verkehrsart in der Re-
gel „Große Entfernung“. Gemäß Tabelle 10.1 der Nachrechnungsrichtlinie gilt für Brücken mit
Straßenquerschnitten von zwei oder mehr Fahrstreifen in einer Fahrtrichtung demzufolge das
Ziellastniveau LM1 nach DIN-Fachbericht 101. Für Brücken mit Straßenquerschnitten von
nicht mehr als einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung und einem DTV-SV < 2000 gilt gemäß Ta-
belle 10.2 das Ziellastniveau BK60/30, bei einem DTV-SV > 2000 wegen des höheren Ver-
kehrsaufkommens wiederum das Ziellastniveau LM1 nach DIN-Fachbericht 101.

Die Schwerverkehrsstärke DTV-SV ist aus den Werten „DTV-Kfz“ und dem Anteil „DTV-
SV“ in der Tabelle „Verkehrsmenge“ der SIB-Bauwerke Datenbank zu ermitteln. Vereinfa-
chend darf die Schwerverkehrsstärke DTV-SV des Straßenquerschnittes für alle Teilbauwerke
im Straßenquerschnitt angenommen werden.

Die maßgebende Querschnittsausbildung, insbesondere jene nach Nachrechnungsrichtlinie,
Abschnitt 10.1.2 (5), ist aus den Informationen der Tabelle „Info-Straße“ abzuleiten.

Standardmäßig werden die in der Datenbank SIB-Bauwerke hinterlegten Ziellastniveaus für die
Berechnung des Traglastindex herangezogen. Für die Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen,
für die noch kein Ziellastniveau in SIB-Bauwerke erfasst ist, wird das Ziellastniveau entspre-
chend 3.2 und 3.3 automatisiert auf der Basis der Bauwerksdaten ermittelt (Default-Wert). Dem
automatisch ermittelten Ziellastniveau wird ein „*“ zur Kennzeichnung vorangestellt.

Sofern genauere, ortsbezogene repräsentative Werte für das Verkehrsaufkommen vorliegen,
dürfen für Brücken der Bundesstraßen für die Ermittlung des Ziellastniveaus die örtlichen Ver-
kehrszahlen verwendet werden. Hierbei sind bei der Ermittlung des Ziellastniveaus jedoch
Grenzen gesetzt. Während für Brücken im Zuge von Bundesautobahnen aus strategischen
Gründen stets das Lastmodell LM1 nach DIN-Fachbericht 101 oder besser entsprechend der
Verkehrsart „Große Entfernung“ als Ziellastniveau festgelegt ist, wird bei Brücken im Zuge
von Bundesstraßen mit Rücksicht auf die Entwicklung des Verkehrs und der Fahrzeugtechnik
unabhängig von den örtlichen Verkehrszahlen empfohlen, das Lastmodell für die Brückenklas-
se 60 (BK60) der Normenreihe DIN 1072 nicht zu unterschreiten.

3.2 Automatische Ermittlung des Ziellastniveaus für Brücken im Zuge von
Bundesautobahnen

Für Brücken im Zuge von Bundesautobahnen einschließlich der Äste gelten im Regelfall die
Werte für das Ziellastniveau gemäß Nachrechnungsrichtlinie (NRR) für die Verkehrsart „Große
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Entfernung“. Dabei wird regelkonform der automatisierten Berechnung das Ziellastniveau LM1
nach DIN-Fachbericht 101 zugrunde gelegt.

Die datentechnische Auswertung erfolgt anhand folgender Kriterien:
· Baulast „Bund“
· Oben liegender Sachverhalt „Bundesautobahn“ einschließlich Äste.

3.3 Automatische Ermittlung des Ziellastniveaus für Brücken im Zuge von
Bundesstraßen

Für Brücken im Zuge von Bundesstraßen einschließlich der Äste gelten im Regelfall die Werte
für das Ziellastniveau gemäß Nachrechnungsrichtlinie (NRR) für die Verkehrsart „Große Ent-
fernung“. Falls keine DTV-SV Werte in SIB-Bauwerke vorliegen, wird für die Berechnung des
Traglastindex für Brücken mit Querschnittsausbildung nach Nachrechnungsrichtlinie, Bild 10.2
ein DTV-SV < 2000 als Voreinstellung (Default-Wert) angesetzt, womit sich als Ziellastniveau
BK60/30 der Normenreihe DIN 1072 ergibt, während für Brücken mit Querschnittsausbildung
nach Nachrechnungsrichtlinie, Bild 10.1, als Ziellastniveau LM1 nach DIN-Fachbericht 101
angesetzt wird.

Die datentechnische Auswertung erfolgt anhand folgender Kriterien:

· Baulast „Bund“
· Oben liegender Sachverhalt „Bundesstraße“ einschließlich Äste.

3.4 Brücken im Zuge von Straßen anderer Straßenkategorien sowie von nicht
klassifizierten Straßen

Das Ziellastniveau wird nicht automatisiert ermittelt und ist manuell einzutragen.

3.5 Sonderfälle

3.5.1 Stahl- und Stahlverbundbrücken (außer Walzträger in Beton „WIB“) mit Baujahr
bis einschließlich 1978 und maximaler Stützweite ab 20 m ohne Nachrechnung

Angegeben sind der Sachverhalt und die in SIB-Bauwerke einzutragende Codierung. Im Ein-
zelnen sind zu ermitteln:

· Teilbauwerke der Bauwerksart
balkenartige und plattenartige Tragwerke *** 20071100000000

Plattenbrücke 20071110000000
Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte 20071120000000
Plattenbalken / Trägerrost 20071130000000
Hohlkastenbrücke 20071140000000
Balken/Platten-Mischsystem 20071150000000

Seiltragwerk / Hängetragwerk *** 20071400000000
Schrägseilbrücke 20071410000000
Harfensystem 20071411000000
Fächersystem 20071412000000
Büschelsystem 20071413000000
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Hängebrücke 20071420000000
Zügelgurtbrücke 20071430000000
Spannbandbrücke 20071440000000
Hängegurtbrücke 20071450000000

· Hauptbaustoff „Stahl/Leichtmetall“ oder Stahlverbund (ohne WIB)
· Baujahr <= 1978
· maximale Stützweite >= 20m
· maßgebende Tragfähigkeitseinstufung ohne Nachrechnungsrichtlinie
· maßgebende Tragfähigkeit „nicht LM1“ oder „nicht LMM“

3.5.2 Spannbetonbrücken mit Baujahr bis einschließlich 1966 und maximaler
Stützweite ab 20 m ohne Nachrechnung

Angegeben sind der Sachverhalt und die in SIB-Bauwerke einzutragende Codierung. Im Ein-
zelnen sind zu ermitteln:

· Teilbauwerke der Bauwerksart
balkenartige und plattenartige Tragwerke *** 20071100000000

Plattenbrücke 20071110000000
Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte 20071120000000
Plattenbalken / Trägerrost 20071130000000
Hohlkastenbrücke 20071140000000
Balken/Platten-Mischsystem 20071150000000

· Hauptbaustoff „Spannbeton“
· Baujahr <= 1966
· maximale Stützweite >= 20m
· maßgebende Tragfähigkeitseinstufung ohne Nachrechnungsrichtlinie
· maßgebende Tragfähigkeit „nicht LM1“ oder „nicht LMM“

3.5.3 Spannbetonbrücken mit Koppelfugen und Baujahr bis einschließlich 1980 und
maximaler Stützweite ab 20 m ohne Nachrechnung der Koppelfugen und/oder
ohne Umsetzung einer erforderlichen Koppelfugenverstärkung

Angegeben sind der Sachverhalt und die in SIB-Bauwerke einzutragende Codierung. Im Ein-
zelnen sind zu ermitteln:

· Teilbauwerke der Bauwerksart
balkenartige und plattenartige Tragwerke *** 20071100000000

Plattenbrücke 20071110000000
Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte 20071120000000
Plattenbalken / Trägerrost 20071130000000
Hohlkastenbrücke 20071140000000
Balken/Platten-Mischsystem 20071150000000

· Hauptbaustoff „Spannbeton“
· Baujahr <= 1980
· maximale Stützweite >= 20m
· Koppelfugen vorhanden
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· Status Koppelfuge „erforderliche Ertüchtigung nicht durchgeführt“ oder „Koppelfugen
nicht nachgerechnet“ oder kein Eintrag in „Status Koppelfuge“.

3.5.4 Spannbetonbrücken mit der Gefahr von Spannungsrisskorrosion ohne Nachrech-
nung eines Ankündigungsverhaltens und/oder ohne ausreichendes rechnerisches
Ankündigungsverhalten und keine Gegenmaßnahmen ergriffen

Angegeben sind der Sachverhalt und die in SIB-Bauwerke einzutragende Codierung. Im Ein-
zelnen sind zu ermitteln:

· Teilbauwerke der Bauwerksart
balkenartige und plattenartige Tragwerke *** 20071100000000

Plattenbrücke 20071110000000
Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte 20071120000000
Plattenbalken / Trägerrost 20071130000000
Hohlkastenbrücke 20071140000000
Balken/Platten-Mischsystem 20071150000000

· Hauptbaustoff „Spannbeton“
· Status Spannungsrisskorrosion „nicht untersucht“ oder „kein Ankündigungsverhalten“

oder kein Eintrag in „Status Spannungsrisskorrosion“

Für Bundesländer BW, BY, HB, HE, HH, NI, NW, RP, SH, SL, BE(West):

· Baujahr <= 1978
· Spannverfahren mit SpRK-gefährdetem Spannstahl (BAW-Brief [4])

- Polensky & Zöllner
- Holzmann (SH)
- Holzmann (HG-Spannbewehrung)
- Holzmann KA
- Holzmann KA und Interspan
- Züblin
- Monierbau
- „leer“

· Spannstahl Streckgrenze = 1420 N/mm² (0; 145; 1420 -1450, leer)
· Spannstahl Bruchgrenze = 1570 N/mm² (0, 160, 1570 -1600, leer)
· Vorspanntyp („oval“, „KA*“, „unbekannt“)

Für Bundesländer BB, MV, SN, ST, TH, BE(Ost):

· Baujahr <=1992
· Spannverfahren nach TGL
· Konstruktion „nicht Fertigteil“ oder „nicht BT“ (BT – Brückenträger)

4 Darstellung der Ergebnisse
Inhaltlich werden Ziellastniveau und Traglastindex bei der Tragfähigkeitseinstufung verwendet
und sollen daher in SIB-Bauwerke in der Maske „Statisches System/ Tragfähigkeit“ dargestellt
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werden. Dazu ist der Eintrag „Ziellastniveau“ aus der Maske „Nachrechnung“ in die Maske
„Statisches System / Tragfähigkeit“ zu verschieben (Abb.1).

Abb. 1: Maske „Statisches System/ Tragfähigkeit“ mit den Ergänzungen Ziellastniveau und Traglastindex

Auf dem „alten“ Übersichtblatt ist der Traglastindex unter der Brückenklasse (Brkl) unter Weg-
fall von Nachrechnungsstufe (NR-Stufe) und Nachrechnungsklasse (NR-Klasse) zu integrieren
(Abb.2). Das Feld NR-Nutzungsdauer wird in vorläufige Nutzungsdauer umbenannt.
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Abb. 2: Übersichtsblatt mit der Ergänzung Traglastindex (TLI)

Die Darstellung des Traglastindex im Übersichtsblatt „Nachrechnung/ Ertüchtigung“ ist bereits
vorgesehen (Abb. 3). Anmerkung: In Version 1.92 bereits umgesetzt.

Abb. 3: Übersichtsblatt Nachrechnung/ Ertüchtigung mit der Ergänzung Traglastindex (TLI)
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Der Traglastindex ist programmtechnisch in der View „Nachrechnung“ in der Bauwerksdaten-
bank aufzunehmen.

Eine Standardauswertung „Traglastindex“ soll vergleichbar mit Standardauswertung „Zu-
standsnoten“ erstellt werden (Abb.4).

Abb. 4: Standardauswertung „Traglastindex“
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Grundkonzeption Traglastindex

Seite 14

Anlage 1 - Bewertungstabellen

Tabelle 1: Traglastindex für Ziellastniveau LM1 / LMM

DTVSV>=2000 DTVSV<2000

BK60/30_B (NRR)
BK60/30_C (NRR)
BK60/30 (DIN 1072)

BK60/30_B (NRR)
BK60/30_C (NRR)
BK60/30 (DIN 1072)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)
BK60 (DIN 1072)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)
BK60 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)
BK45_C (NRR)
BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)
BK30/30 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)
BK45_C (NRR)
BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)
BK30/30 (DIN 1072)
BK30_B (NRR) BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR) BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072) BK30 (DIN1072)

größte Stützweite L<20m
unabhängig von DTVSV

I

BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)

BK30/30 (DIN 1072)

BK60/30 (DIN 1072)

LM1_C (NRR)
BK60/30_B (NRR)
BK60/30_C (NRR)

LMM (EC)
LM1 (DIN FB)
LM1_A (NRR)
LM1_B (NRR)

IV
BK45_C (NRR)

Tragfähigkeits- Brückenklasse
größte Stützweite L>=20m

BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

III

II

werden.

weitere Betrachtungen (z.B. weiterführende Untersuchungen oder Nachrechnungen)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)

BK60 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

V

<BK30 (DIN 1072)

TI
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Tabelle 2: Traglastindex (TLI) für Ziellastniveau BK60/30

DTVSV>=2000 DTVSV<2000

BK60/30_C (NRR) BK60/30_C (NRR)
BK60/30 (DIN 1072) BK60/30 (DIN 1072)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)
BK60 (DIN 1072)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)
BK60 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)
BK45_C (NRR)
BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)
BK30/30 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)
BK45_C (NRR)
BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)
BK30/30 (DIN 1072)

BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

I

II

III

IV

V

 >=LM1

BK60/30_C (NRR)

<BK30 (DIN 1072)

BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

BK60_B (NRR)
BK60_C (NRR)

BK60 (DIN 1072)

Tragfähigkeits- Brückenklasse
größte Stützweite L>=20m größte Stützweite L<20m

unabhängig von DTVSV

BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)

BK30/30 (DIN 1072)

BK60/30_B (NRR)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

BK45_C (NRR)

BK60/30 (DIN 1072)

TI
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Tabelle 3: Traglastindex (TLI) für Ziellastniveau BK60

Tabelle 4: Traglastindex (TLI) für Ziellastniveau BK30/30

DTVSV>=2000 DTVSV<2000

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

V

I

II

III

IV

<BK30 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

BK60_C (NRR)
BK60 (DIN 1072)

>=BK60/30
BK60_B (NRR)

BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)

Tragfähigkeits- Brückenklasse
größte Stützweite L>=20m größte Stützweite L<20m

unabhängig von DTVSV

BK45_C (NRR)

BK30/30 (DIN 1072)
BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

DTVSV>=2000 DTVSV<2000

IV

V

I

II

III

Tragfähikeits- Brückenklasse

<BK30 (DIN 1072)

BK45_B (NRR)
BK30/30_B (NRR)

BK45_C (NRR)
BK30/30_C (NRR)
BK45 (DIN 1072)

BK30/30 (DIN 1072)
BK30_B (NRR)
BK30_C (NRR)
BK30 (DIN1072)

größte Stützweite L>=20m größte Stützweite L<20m
unabhängig von DTVSV

>=BK60

TI

TI


	Grundkonzeption für den Traglastindex (TLI), Stand: 01.04.2020
	Inhalt
	1 Vorbemerkungen
	2 Ermittlung des Kennwertes "Traglastindex"
	2.1 Allgemeines
	2.2 Einstufungskriterien
	2.3 Bewertung

	3 Datentechnische Umsetzung
	3.1 Allgemeines
	3.2 Automatische Ermittlung des Ziellastniveaus für Brücken im Zuge von Bundesautobahnen
	3.3 Automatische Ermittlung des Ziellastniveaus für Brücken im Zuge von Bundesstraßen
	3.4 Brücken im Zuge von Straßen anderer Straßenkategorien sowie von nicht klassifizierten Straßen
	3.5 Sonderfälle
	3.5.1 Stahl- und Stahlverbundbrücken (außer Walzträger in Beton "WIB") mit Baujahr bis einschließlich 1978 und maximaler Stützweite ab 20 m ohne Nachrechnung
	3.5.2 Spannbetonbrücken mit Baujahr bis einschließlich 1966 und maximaler Stützweite ab  20 m ohne Nachrechnung
	3.5.3 Spannbetonbrücken mit Koppelfugen und Baujahr bis einschließlich 1980 und maximaler Stützweite ab 20 m ohne Nachrechnung der Koppelfugen und/oder ohne Umsetzung einer erforderlichen Koppelfugenverstärkung
	3.5.4 Spannbetonbrücken mit der Gefahr von Spannungsrisskorrosion ohne Nachrechnung eines Ankündigungsverhaltens und/oder ohne ausreichendes rechnerisches Ankündigungsverhalten und keine Gegenmaßnahmen ergriffen


	4 Darstellung der Ergebnisse
	5 Literatur
	Anlage 1 - Bewertungstabellen


